
  1 von 3 

 

Nr. 323 der Beilagen zum stenographischen Protokoll des Salzburger Landtages 
(4. Session der 17. Gesetzgebungsperiode) 

 
Vorlage der Landesregierung 

Gesetz vom ....................., mit dem das Salzburger Sozialhilfegesetz geändert wird 

Der Salzburger Landtag hat beschlossen: 

Das Salzburger Sozialhilfegesetz – S.SHG, LGBl Nr 19/1975, zuletzt geändert durch das Gesetz LGBl 
Nr. 76/2025, wird geändert wie folgt: 

1. Im § 6 Abs 3 wird der Z 2 folgende lit d angefügt: 
 „d) „Art 50 EUV“ gemäß § 8 Abs 1 Z 13 NAG;“ 

2. Im § 48 werden folgende Änderungen vorgenommen:  

2.1. Im Abs 1 wird der Ausdruck „Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger“ durch den 
Ausdruck „Dachverband der Sozialversicherungsträger“ ersetzt. 

2.2. Im Abs 8 wird der Ausdruck „Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger“ durch den 
Ausdruck „Dachverband der Sozialversicherungsträger“ ersetzt. 

3. Im § 50a Abs 3 wird der Ausdruck „Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger“ durch 
den Ausdruck „Dachverband der Sozialversicherungsträger“ ersetzt. 

4. Dem § 61 wird folgender Abs 23 angefügt: 
„(23) Die §§ 6 Abs 3, 48 Abs 1 und 8 sowie 50a Abs 3 in der Fassung des Gesetzes LGBl Nr xx/202x 

treten mit Beginn des auf die Kundmachung folgenden Tages in Kraft.“  
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Erläuterungen 
1. Allgemeines:  
Der Vorschlag sieht die Einbeziehung der sogenannten „Bestandsbriten“ mit dem Aufenthaltstitel „Art 50 
EUV“ in den Kreis der anspruchsberechtigen Personen zur Sicherung des Lebensbedarfs vor. Darüber 
hinaus enthält der Vorschlag lediglich formale Anpassungen (Änderung von „Hauptverband“ in 
„Dachverband“ der Sozialversicherungsträger“). 
2. Kompetenzrechtliche Grundlage: 
Gemäß Art 12 Abs 1 Z 1 B-VG ist in Angelegenheiten des Armenwesens die Gesetzgebung über Grundsätze 
Bundessache, die Erlassung von Ausführungsgesetzen Landessache. Der Bundesgesetzgeber hat von seiner 
Kompetenz zur Grundsatzgesetzgebung in den Angelegenheiten der sog „geschlossenen Sozialhilfe“ nicht 
Gebrauch gemacht, sodass der Landesgesetzgeber nach Art 15 Abs 6 B-VG an sich befugt ist, die Materie 
frei zu regeln.  
Einer Zustimmung nach Art 97 Abs 2 B-VG bedarf auch das Nachvollziehen der Änderung der 
bundesrechtlichen Bezeichnung des Bundesorgans durch Landesgesetz (vgl VfSlg. 17.469/2005). Auf 
Grund der (formalen) Änderungen im § 48 ist daher die Zustimmung der Bundesregierung zur Mitwirkung 
von Bundesorganen einzuholen. Die Zustimmung gilt als gegeben, wenn die Bundesregierung nicht binnen 
acht Wochen von dem Tage, an dem der Gesetzesbeschluss beim Bundeskanzleramt eingelangt ist, dem 
Landeshauptmann bzw der Landeshauptfrau mitgeteilt hat, dass die Mitwirkung der Bundesorgane 
verweigert wird. Vor Ablauf dieser Frist darf die Kundmachung des Gesetzesbeschlusses nur erfolgen, wenn 
die Bundesregierung ausdrücklich zugestimmt hat. 
3. Übereinstimmung mit dem EU-Recht: 
Das Gesetzesvorhaben steht nicht im Widerspruch zu unionsrechtlichen Bestimmungen.  
4. Finanzielle Auswirkungen: 
Nach Einschätzung der für das Sozialwesen zuständigen Abteilung (3) des Amtes der Landesregierung 
ergeben sich auf Grund der vorgeschlagenen Änderungen folgende Kostenauswirkungen: 
Die mit dem gegenständlichen Novellierungsvorhaben im Vergleich zur geltenden Rechtslage verbundenen 
finanziellen Mehraufwendungen lassen sich aus heutiger Sicht nicht genau abschätzen, da nicht 
vorhersehbar ist, wie viele britische Staatsbürger bzw Staatsbürgerinnen aufgrund der vorgeschlagenen 
Regelung zusätzlich eine Leistung nach dem S.SHG in Anspruch nehmen werden. Zudem besteht 
theoretisch jederzeit die Möglichkeit, dass weitere Staaten aus der EU austreten, deren Staatsbürger bzw 
Staatsbürgerinnen dann ebenfalls auf Grundlage dieser Novelle einen Leistungsanspruch hätten. Derzeit 
bezieht ein „Bestandsbrite“ in Salzburg Sozialhilfe. Kürzlich hat eine weitere Person mit dem 
Aufenthaltstitel Art 50 EUV einen Antrag auf Sozialhilfe gestellt. Ansonsten sind dzt keine Fälle von 
Antragstellungen bekannt. Mit signifikanten finanziellen Auswirkungen ist damit aller Voraussicht nach 
nicht zu rechnen.  
Laut Erhebungen der Landesstatistik sind aktuell 112 britische Staatsangehörige über 70 Jahren im Land 
Salzburg (26 davon in der Stadt Salzburg) gemeldet. Nach Schätzungen der vorgenannten Abteilung wird 
derzeit aufgrund dieser Zahlen davon ausgegangen, dass landesweit maximal vier bis fünf „Bestandsbriten“ 
pro Jahr von der geplanten Aufnahme des Aufenthaltstitels „Art 50 EUV“ in den § 6 S.SHG Gebrauch 
machen bzw auf Grundlage dieser neuen Ziffer Sozialhilfe beziehen würden. Unter der Annahme, dass 
diese Zielgruppe im Schnitt Pflegegeld der Stufe 4 (865,10 €) sowie eine Pension von 1.600 € monatlich 
bezieht, ergeben sich pro Person im Schnitt jährliche Mehrkosten von 33.523,55 €.  
Allfällige Mehrkosten sind vom Land und den Gemeinden des politischen Bezirkes, in dem die Mehrkosten 
anfallen, entsprechend dem Aufteilungsschlüssel des § 40 Abs 4 S.SHG zu tragen, sodass gemäß obiger 
Schätzung mit jährlichen Mehrkosten für die Gemeinden von 16.761,78 € je Person (bzw 83.808,90 € für 
fünf Personen) zu rechnen ist. 
Für den Bund entstehen keine Mehrkosten. 
6. Ergebnisse des Begutachtungs- und Konsultationsverfahrens: 
6.1. Im Rahmen des Begutachtungsverfahrens wurden lediglich von der Landesgruppe Salzburg des 
Österreichischen Städtebundes und von der Kammer für Arbeiter und Angestellte für Salzburg 
Stellungnahmen abgegeben. Aus Sicht der Landesgruppe Salzburg des Österreichischen Städtebundes fehlt 
eine rechtlich fundierte und nachvollziehbare Erklärung für die Änderung, und zwar im Hinblick auf § 57a 
NAG und das unmittelbar anwendbare Abkommen über den Austritt des Vereinten Königreiches 
Großbritannien und Nordirland aus der Europäischen Union. Außerdem sei die im Entwurf enthaltene 
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Kostenschätzung unzureichend, weshalb auch der Konsultationsmechanismus ausgelöst wurde. Die 
Kammer für Arbeiter und Angestellte für Salzburg hat keinen Einwand erhoben. 
Die Stellungnahmen sind im Internet auf der Homepage des Landes abrufbar. 
Die Stellungnahmen wurden der für das Sozialwesen zuständigen Abteilung 3 des Amtes der 
Landesregierung zur fachlichen Prüfung übermittelt, welche sich unter Hinweis auf aufenthaltsrechtliche 
Besonderheiten für ein Festhalten am bisherigen Entwurf aussprach. Zur Kritik der unzureichenden 
Kostenschätzung wurden ergänzende Daten vorgelegt. Die von der vorgenannten Abteilung auch der 
Landesgruppe Salzburg des Österreichischen Städtebundes zugeleitete Stellungnahme wurde von dieser 
zur Kenntnis genommen, und zwar mit der Begründung, dass der Themenbereich auch in der Literatur als 
zum Teil unklar beschrieben wird. An den Grundlagen der Kostenschätzung wurde jedoch weiterhin Kritik 
geübt.  
Im Hinblick auf die Einwendungen und fachlichen Ausführungen der vorgenannten Amtsabteilung wird 
am Normtext des Entwurfs festgehalten, der Kritik des Städtebundes Rechnung tragend werden jedoch die 
Erläuterungen adaptiert und präzisiert. Hingewiesen wird vor allem darauf, dass der Brexit-Austrittsvertrag 
im Art 23 Abs 2 Ausnahmen in Bezug auf die Gewährung von Sozialhilfe enthält, sodass eine Klarstellung 
angebracht erscheint.  
6.2 Im Rahmen des Konsultationsverfahrens wurde von der Landesgruppe Salzburg des Österreichischen 
Städtebundes die Aufnahme von Verhandlungen in einem Konsultationsgremium verlangt. Gestützt auf die 
Kostenschätzung der vorgenannte Amtsabteilung wird jedoch davon ausgegangen, dass die 
Mehrkostengrenze von 227.264 € gemäß Art 4 Abs 5 der Vereinbarung zwischen dem Bund, den Ländern 
und den Gemeinden über einen Konsultationsmechanismus und einen künftigen Stabilitätspakt der 
Gebietskörperschaften iVm § 2 der dazu erfolgten Kundmachung nicht erreicht wird. 
7. Zu einzelnen Bestimmungen:  
Zu Z 1 (§ 6 Abs 3):  
Seit dem Austritt des Vereinigten Königreiches aus der Europäischen Union („Brexit“) handelt es sich bei 
im Inland aufhältigen britischen Staatsangehörigen grundsätzlich um Drittstaatsangehörige, welche nach § 
6 Abs 3 keinen Anspruch auf Hilfen zur Sicherung des Lebensbedarfs haben. Für die sogenannten 
„Bestandsbriten“ – also jener britischen Staatsangehörigen, welche vor dem „Brexit“ bereits einen legalen 
Aufenthalt in einem anderen EU-Staat begründet haben – sieht der „Brexit-Austrittsvertrag“ im Art 23 Abs 
1 unter bestimmten Voraussetzungen zwar eine Gleichbehandlungsverpflichtung vor, gleichzeitig im Art 
23 Abs 2 aber auch Ausnahmen zur Leistung von Sozialhilfe. „Bestandsbriten“ konnten grundsätzlich bis 
zum 31. Dezember 2021 einen Aufenthaltstitel „Art 50 EUV“ beantragen. Damit dürfen sie weiterhin in 
Österreich leben und arbeiten. Zur Vermeidung von Härtefällen und Herstellung von Rechtsklarheit sollen 
solche Personen mit einem Aufenthaltstitel „Art 50 EUV“ österreichischen Staatsbürgerinnen bzw 
Staatsbürgern im Sinn des § 6 Abs 3 S.SHG gleichgestellt werden.  
Zu den Z 2 und 3 (§ 48 und 50a): 
Die Bezeichnung ist anzupassen, da der Dachverband der Sozialversicherungsträger dem bis 31.12.2019 
bestehenden Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger gefolgt ist.  
Die Landesregierung stellt sohin den 
 

Antrag, 
 
der Salzburger Landtag wolle beschließen: 
1. Das vorstehende Gesetz wird zum Beschluss erhoben. 
2. Die Gesetzesvorlage wird dem Verfassungs- und Verwaltungsausschuss zur Beratung, 

Berichterstattung und Antragstellung zugewiesen. 
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Textgegenüberstellung 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Gesetz vom 13. Dezember 1974 über die Sozialhilfe im Lande 
Salzburg (Salzburger Sozialhilfegesetz - S.SHG) 

Gesetz vom 13. Dezember 1974 über die Sozialhilfe im Lande 
Salzburg (Salzburger Sozialhilfegesetz - S.SHG) 

Artikel II Artikel II 
(zu LGBl Nr 6/2000) (zu LGBl Nr 6/2000) 

3. Abschnitt 3. Abschnitt 
Hilfe zur Sicherung des Lebensbedarfes Hilfe zur Sicherung des Lebensbedarfes 

Anspruch Anspruch 
§ 6 § 6 

(1) Ein Hilfesuchender, der sich im Lande Salzburg aufhält, hat Anspruch auf 
Hilfe zur Sicherung des Lebensbedarfes, wenn er den Lebensbedarf für sich und 
die mit ihm in Familiengemeinschaft lebenden unterhaltsberechtigten Angehörigen 
nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln beschaffen kann und 
ihn auch nicht von anderen Personen oder Einrichtungen erhält. 

(1) Ein Hilfesuchender, der sich im Lande Salzburg aufhält, hat Anspruch auf 
Hilfe zur Sicherung des Lebensbedarfes, wenn er den Lebensbedarf für sich und 
die mit ihm in Familiengemeinschaft lebenden unterhaltsberechtigten Angehörigen 
nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln beschaffen kann und 
ihn auch nicht von anderen Personen oder Einrichtungen erhält. 

(1a) Kein Anspruch besteht für Hilfesuchende, die Anspruch auf 
Sozialunterstützungsleistungen gemäß dem Salzburger Sozialunterstützungsgesetz 
(SUG) haben. 

(1a) Kein Anspruch besteht für Hilfesuchende, die Anspruch auf 
Sozialunterstützungsleistungen gemäß dem Salzburger Sozialunterstützungsgesetz 
(SUG) haben. 

(2) Die Hilfe zur Sicherung des Lebensbedarfes wird grundsätzlich nur auf 
Antrag gewährt. Sie ist auch ohne Antrag zu gewähren, sobald dem 
Sozialhilfeträger Tatsachen bekannt werden, die eine Hilfeleistung erfordern und 
eine Antragstellung dem Hilfesuchenden auf Grund besonderer Umstände nicht 
zumutbar ist. 

(2) Die Hilfe zur Sicherung des Lebensbedarfes wird grundsätzlich nur auf 
Antrag gewährt. Sie ist auch ohne Antrag zu gewähren, sobald dem 
Sozialhilfeträger Tatsachen bekannt werden, die eine Hilfeleistung erfordern und 
eine Antragstellung dem Hilfesuchenden auf Grund besonderer Umstände nicht 
zumutbar ist. 

(3) Leistungen nach diesem Gesetz stehen grundsätzlich nur österreichischen 
Staatsbürgerinnen und Staatsbürgern zu. Unter der Voraussetzung, dass sie sich 
gemäß § 31 FPG, rechtmäßig im Bundesgebiet aufhalten, sind österreichischen 
Staatsbürgerinnen und Staatsbürgern gleichgestellt: 

(3) Leistungen nach diesem Gesetz stehen grundsätzlich nur österreichischen 
Staatsbürgerinnen und Staatsbürgern zu. Unter der Voraussetzung, dass sie sich 
gemäß § 31 FPG, rechtmäßig im Bundesgebiet aufhalten, sind österreichischen 
Staatsbürgerinnen und Staatsbürgern gleichgestellt: 

 1. Personen, die über ein unionsrechtliches Aufenthaltsrecht gemäß den §§ 
15a und 15b FPG oder gemäß §§ 51 bis 54a und 57 NAG verfügen; 

 1. Personen, die über ein unionsrechtliches Aufenthaltsrecht gemäß den §§ 
15a und 15b FPG oder gemäß §§ 51 bis 54a und 57 NAG verfügen; 
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 2. Personen, die über einen der folgenden Aufenthaltstitel verfügen:  2. Personen, die über einen der folgenden Aufenthaltstitel verfügen: 
 a) „Daueraufenthalt-EU“ gemäß § 45 NAG,  a) „Daueraufenthalt-EU“ gemäß § 45 NAG, 
 b) „Familienangehöriger“ gemäß § 47 Abs 2 NAG,  b) „Familienangehöriger“ gemäß § 47 Abs 2 NAG, 
 c) „Daueraufenthalt-EU“ eines anderen Mitgliedstaates und einem 

Aufenthaltstitel gemäß § 49 NAG;  
 c) „Daueraufenthalt-EU“ eines anderen Mitgliedstaates und einem 

Aufenthaltstitel gemäß § 49 NAG;  
  d) „Art 50 EUV“ gemäß § 8 Abs 1 Z 13 NAG;  

 3. Personen, denen der Status des Asylberechtigten gemäß § 3 AsylG 2005 
zuerkannt ist; 

 3. Personen, denen der Status des Asylberechtigten gemäß § 3 AsylG 2005 
zuerkannt ist; 

 4. Personen, die in den Anwendungsbereich des Abkommens zwischen der 
Republik Österreich und der Bundesrepublik Deutschland über Fürsorge 
und Jugendwohlfahrt, BGBl Nr 258/1969, fallen;  

 4. Personen, die in den Anwendungsbereich des Abkommens zwischen der 
Republik Österreich und der Bundesrepublik Deutschland über Fürsorge 
und Jugendwohlfahrt, BGBl Nr 258/1969, fallen;  

 5. staatenlose Personen im Sinn des Übereinkommens über die 
Rechtsstellung der Staatenlosen vom 28. September 1954, BGBl III Nr 
81/2008; 

 5. staatenlose Personen im Sinn des Übereinkommens über die 
Rechtsstellung der Staatenlosen vom 28. September 1954, BGBl III Nr 
81/2008; 

 6. Personen, die von keiner der Z 1 bis 5 erfasst sind und das 18. Lebensjahr 
noch nicht vollendet haben, soweit Leistungen nach dem 5. Abschnitt 
dieses Gesetzes betroffen sind und soweit diese Personen nicht die 
Voraussetzungen erfüllen, um Leistungen nach dem Salzburger 
Grundversorgungsgesetz zu beziehen. 

 6. Personen, die von keiner der Z 1 bis 5 erfasst sind und das 18. Lebensjahr 
noch nicht vollendet haben, soweit Leistungen nach dem 5. Abschnitt 
dieses Gesetzes betroffen sind und soweit diese Personen nicht die 
Voraussetzungen erfüllen, um Leistungen nach dem Salzburger 
Grundversorgungsgesetz zu beziehen. 

(4) Sofern es sich dabei nicht um Personen handelt, die § 6 Abs 3 Z 6 
unterfallen, haben insbesondere keinen Anspruch auf Leistungen nach diesem 
Gesetz: 

(4) Sofern es sich dabei nicht um Personen handelt, die § 6 Abs 3 Z 6 
unterfallen, haben insbesondere keinen Anspruch auf Leistungen nach diesem 
Gesetz: 

 1. nicht erwerbstätige Bürgerinnen und Bürger einer Vertragspartei des 
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder der Schweizer 
Eidgenossenschaft und deren Familienangehörige, jeweils in den ersten 
drei Monaten ihres Aufenthalts im Inland; 

 1. nicht erwerbstätige Bürgerinnen und Bürger einer Vertragspartei des 
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder der Schweizer 
Eidgenossenschaft und deren Familienangehörige, jeweils in den ersten 
drei Monaten ihres Aufenthalts im Inland; 

 2. Personen, die auf Grund eines Visums oder visumsfrei einreisen durften 
(§§ 15 iVm 31 FPG) und nicht die Voraussetzungen des Abs 3 erfüllen; 

 2. Personen, die auf Grund eines Visums oder visumsfrei einreisen durften 
(§§ 15 iVm 31 FPG) und nicht die Voraussetzungen des Abs 3 erfüllen; 

 3. schutzbedürftige Fremde gemäß § 5 Abs 3 Z 1 bis 4 und 6 des Salzburger 
Grundversorgungsgesetzes. 

 3. schutzbedürftige Fremde gemäß § 5 Abs 3 Z 1 bis 4 und 6 des Salzburger 
Grundversorgungsgesetzes. 
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9. Abschnitt 9. Abschnitt 
Ersatz von Leistungen zur Sicherung des Lebensbedarfes Ersatz von Leistungen zur Sicherung des Lebensbedarfes 

Auskunftspflicht Auskunftspflicht 
§ 48 § 48 

(1) Die Organe des Bundes, der Länder, der Gemeinden und 
Gemeindeverbände sowie die Träger der Sozialversicherung und der 
Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger sind der 
Landesregierung, den Bezirksverwaltungsbehörden und dem 
Landesverwaltungsgericht zur Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben auf Ersuchen 
im Einzelfall zur Auskunft verpflichtet und haben über alle das 
Beschäftigungsverhältnis und das Sozialversicherungsverhältnis des 
Hilfesuchenden und der zu seinem Unterhalt verpflichteten Personen betreffenden 
Tatsachen Auskunft zu erteilen. 

(1) Die Organe des Bundes, der Länder, der Gemeinden und 
Gemeindeverbände sowie die Träger der Sozialversicherung und der Dachverband 
der  Sozialversicherungsträger sind der Landesregierung, den 
Bezirksverwaltungsbehörden und dem Landesverwaltungsgericht zur Erfüllung 
ihrer gesetzlichen Aufgaben auf Ersuchen im Einzelfall zur Auskunft verpflichtet 
und haben über alle das Beschäftigungsverhältnis und das 
Sozialversicherungsverhältnis des Hilfesuchenden und der zu seinem Unterhalt 
verpflichteten Personen betreffenden Tatsachen Auskunft zu erteilen. 

(2) Die Finanzämter haben dem Sozialhilfeträger über die Einkommens- und 
Vermögensverhältnisse des Hilfesuchenden und der zu seinem Unterhalt 
verpflichteten Personen Auskunft zu erteilen. 

(2) Die Finanzämter haben dem Sozialhilfeträger über die Einkommens- und 
Vermögensverhältnisse des Hilfesuchenden und der zu seinem Unterhalt 
verpflichteten Personen Auskunft zu erteilen. 

(3) Die Dienstgeber eines Hilfesuchenden oder eines Ersatzpflichtigen haben 
dem Sozialhilfeträger auf Ersuchen über alle Umstände, die das 
Beschäftigungsverhältnis des Dienstnehmers oder der zu seinem Unterhalt 
verpflichteten Personen betreffen, Auskunft zu erteilen. Wer dieser Verpflichtung 
nicht nachkommt, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist hiefür von der 
Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 220 € zu bestrafen. 

(3) Die Dienstgeber eines Hilfesuchenden oder eines Ersatzpflichtigen haben 
dem Sozialhilfeträger auf Ersuchen über alle Umstände, die das 
Beschäftigungsverhältnis des Dienstnehmers oder der zu seinem Unterhalt 
verpflichteten Personen betreffen, Auskunft zu erteilen. Wer dieser Verpflichtung 
nicht nachkommt, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist hiefür von der 
Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 220 € zu bestrafen. 

(4) Die Geschäftsstellen des Arbeitsmarktservices und das 
Sozialministeriumservice haben der Landesregierung und den 
Bezirksverwaltungsbehörden zur Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben auf 
Ersuchen im Einzelfall die nach diesem Gesetz erforderlichen Auskünfte zu dem 
Hilfesuchenden und den zu seinem Unterhalt verpflichteten Personen zu erteilen.  

(4) Die Geschäftsstellen des Arbeitsmarktservices und das 
Sozialministeriumservice haben der Landesregierung und den 
Bezirksverwaltungsbehörden zur Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben auf 
Ersuchen im Einzelfall die nach diesem Gesetz erforderlichen Auskünfte zu dem 
Hilfesuchenden und den zu seinem Unterhalt verpflichteten Personen zu erteilen.  

(5) Senioren- und Seniorenpflegeheime, Sonderpflegeeinrichtungen und 
Einrichtungen der Sozialen Dienste, die für Hilfesuchende Leistungen der 
Sozialhilfe erbringen, haben der Landesregierung, den 
Bezirksverwaltungsbehörden und dem Landesverwaltungsgericht zur Erfüllung 
ihrer gesetzlichen Aufgaben auf Ersuchen im Einzelfall Auskünfte über Tatsachen, 

(5) Senioren- und Seniorenpflegeheime, Sonderpflegeeinrichtungen und 
Einrichtungen der Sozialen Dienste, die für Hilfesuchende Leistungen der 
Sozialhilfe erbringen, haben der Landesregierung, den 
Bezirksverwaltungsbehörden und dem Landesverwaltungsgericht zur Erfüllung 
ihrer gesetzlichen Aufgaben auf Ersuchen im Einzelfall Auskünfte über Tatsachen, 
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die für die Besorgung der Aufgaben nach diesem Gesetz erforderlich sind, zu 
erteilen. 

die für die Besorgung der Aufgaben nach diesem Gesetz erforderlich sind, zu 
erteilen. 

(6) Personen, die dem Hilfesuchenden zum Unterhalt verpflichtet sind oder 
die den Hilfesuchenden vertreten, haben der Landesregierung, den 
Bezirksverwaltungsbehörden und dem Landesverwaltungsgericht für die im Abs 1 
genannten Zwecke auf Ersuchen im Einzelfall die für die Aufgabenbesorgung nach 
diesem Gesetz erforderlichen Auskünfte zu erteilen. 

(6) Personen, die dem Hilfesuchenden zum Unterhalt verpflichtet sind oder 
die den Hilfesuchenden vertreten, haben der Landesregierung, den 
Bezirksverwaltungsbehörden und dem Landesverwaltungsgericht für die im Abs 1 
genannten Zwecke auf Ersuchen im Einzelfall die für die Aufgabenbesorgung nach 
diesem Gesetz erforderlichen Auskünfte zu erteilen. 

(7) Soweit die melderechtlichen Angaben der Personen, die Hilfeleistungen 
beantragen oder erhalten, widersprüchlich oder zweifelhaft sind, sind die 
Landesregierung, die Bezirksverwaltungsbehörden und das 
Landesverwaltungsgericht zur Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben berechtigt, 
im Zentralen Melderegister eine Verknüpfungsanfrage im Sinn des § 16a Abs 3 
MeldeG nach dem Kriterium des Wohnsitzes durchzuführen. 

(7) Soweit die melderechtlichen Angaben der Personen, die Hilfeleistungen 
beantragen oder erhalten, widersprüchlich oder zweifelhaft sind, sind die 
Landesregierung, die Bezirksverwaltungsbehörden und das 
Landesverwaltungsgericht zur Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben berechtigt, 
im Zentralen Melderegister eine Verknüpfungsanfrage im Sinn des § 16a Abs 3 
MeldeG nach dem Kriterium des Wohnsitzes durchzuführen. 

(8) Die Landesregierung, die Bezirksverwaltungsbehörden und das 
Landesverwaltungsgericht sind zur Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben 
berechtigt, beim Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger 
Abfragen nach dem Kriterium der Sozialversicherungsdaten durchzuführen. 

(8) Die Landesregierung, die Bezirksverwaltungsbehörden und das 
Landesverwaltungsgericht sind zur Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben 
berechtigt, beim Dachverband der  Sozialversicherungsträger Abfragen nach dem 
Kriterium der Sozialversicherungsdaten durchzuführen. 

9a. Abschnitt 9a. Abschnitt 
Datenschutzrechtliche Bestimmungen Datenschutzrechtliche Bestimmungen 

Verarbeitung personenbezogener Daten Verarbeitung personenbezogener Daten 
§ 50a § 50a 

(1) Die Landesregierung und die Bezirksverwaltungsbehörden dürfen im 
Rahmen der Vollziehung dieses Gesetzes personenbezogene Daten für folgende 
Zwecke verarbeiten, soweit dies gesetzlich vorgesehen und notwendig ist. Dies gilt 
für: 

(1) Die Landesregierung und die Bezirksverwaltungsbehörden dürfen im 
Rahmen der Vollziehung dieses Gesetzes personenbezogene Daten für folgende 
Zwecke verarbeiten, soweit dies gesetzlich vorgesehen und notwendig ist. Dies gilt 
für: 

 1. die Gewährung, Weitergewährung, Erbringung und Einstellung von 
Leistungen und Zuschussleistungen der Sozialhilfe (Hilfe zur Sicherung 
des Lebensbedarfes, Soziale Dienste); 

 1. die Gewährung, Weitergewährung, Erbringung und Einstellung von 
Leistungen und Zuschussleistungen der Sozialhilfe (Hilfe zur Sicherung 
des Lebensbedarfes, Soziale Dienste); 

 2. die Einhebung von Kostenbeiträgen und -ersätzen sowie die 
Rückerstattung von zu Unrecht empfangenen Leistungen; 

 2. die Einhebung von Kostenbeiträgen und -ersätzen sowie die 
Rückerstattung von zu Unrecht empfangenen Leistungen; 

 3. die Gewährung von Förderungen oder Zuschüssen an Senioren- und 
Seniorenpflegeheime öffentlicher und privater Rechtsträger, 

 3. die Gewährung von Förderungen oder Zuschüssen an Senioren- und 
Seniorenpflegeheime öffentlicher und privater Rechtsträger, 
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Sonderpflegeeinrichtungen, Tageszentren sowie die Gewährung von 
Zuschüssen an Einrichtungen der Sozialen Dienste gemäß § 22; 

Sonderpflegeeinrichtungen, Tageszentren sowie die Gewährung von 
Zuschüssen an Einrichtungen der Sozialen Dienste gemäß § 22; 

 4. die Abrechnung von Leistungen mit Senioren- und Seniorenpflegeheimen 
öffentlicher und privater Rechtsträger, Sonderpflegeeinrichtungen und 
Einrichtungen der Sozialen Dienste. 

 4. die Abrechnung von Leistungen mit Senioren- und Seniorenpflegeheimen 
öffentlicher und privater Rechtsträger, Sonderpflegeeinrichtungen und 
Einrichtungen der Sozialen Dienste. 

(2) In den Angelegenheiten des Abs 1 dürfen von der Landesregierung und 
den Bezirksverwaltungsbehörden folgende personenbezogene Daten verarbeitet 
werden: 

(2) In den Angelegenheiten des Abs 1 dürfen von der Landesregierung und 
den Bezirksverwaltungsbehörden folgende personenbezogene Daten verarbeitet 
werden: 

 1. von Hilfesuchenden für Zwecke des Abs 1 Z 1 bis 4: Name, ehemalige 
Namen, Geburtsort, Geburts- und Sterbedatum, Geschlecht, Adresse, 
Kontaktdaten, Familienstand, Staatsangehörigkeit, Hauptwohnsitz, Daten 
zur Rechtmäßigkeit des Aufenthaltes, Religionsbekenntnis, Beruf und 
Tätigkeit, Datum der Anmeldung in der Einrichtung, Einkommens- und 
Vermögensverhältnisse, Angaben zu den wirtschaftlichen Verhältnissen, 
Angaben zur Wohnsituation, Angaben zu den weiteren im gemeinsamen 
Haushalt lebenden Personen, Angehörige und Kontaktpersonen, 
bereichsspezifisches Personenkennzeichen (Gesellschaft und Soziales), 
Angaben zu vorhandenen Pflegehilfsmitteln, Angaben über zusätzliche in 
Anspruch genommene Leistungen, Angaben über den Bezug von 
Pflegegeld, Sozialversicherungsverhältnisse einschließlich 
Sozialversicherungsnummer, Daten über Unterhaltsansprüche und -
pflichten, Daten zur Berechnung der Eigenleistung, Geschäftsfähigkeit, 
Bestehen eines Vertretungsverhältnisses, Angaben zu bestehenden 
gerichtlich angeordneten Maßnahmen in Bezug auf die Unterbringung, 
Gesundheitsdaten, soweit diese zur Beurteilung des Leistungsumfangs 
erforderlich sind, Kontaktdaten des Hausarztes, Angaben zur Betreuung 
und zum Hilfebedarf, Art und Ausmaß der gewährten Leistung, Angaben 
zu den beantragten und gewährten Hilfen;  

 1. von Hilfesuchenden für Zwecke des Abs 1 Z 1 bis 4: Name, ehemalige 
Namen, Geburtsort, Geburts- und Sterbedatum, Geschlecht, Adresse, 
Kontaktdaten, Familienstand, Staatsangehörigkeit, Hauptwohnsitz, Daten 
zur Rechtmäßigkeit des Aufenthaltes, Religionsbekenntnis, Beruf und 
Tätigkeit, Datum der Anmeldung in der Einrichtung, Einkommens- und 
Vermögensverhältnisse, Angaben zu den wirtschaftlichen Verhältnissen, 
Angaben zur Wohnsituation, Angaben zu den weiteren im gemeinsamen 
Haushalt lebenden Personen, Angehörige und Kontaktpersonen, 
bereichsspezifisches Personenkennzeichen (Gesellschaft und Soziales), 
Angaben zu vorhandenen Pflegehilfsmitteln, Angaben über zusätzliche in 
Anspruch genommene Leistungen, Angaben über den Bezug von 
Pflegegeld, Sozialversicherungsverhältnisse einschließlich 
Sozialversicherungsnummer, Daten über Unterhaltsansprüche und -
pflichten, Daten zur Berechnung der Eigenleistung, Geschäftsfähigkeit, 
Bestehen eines Vertretungsverhältnisses, Angaben zu bestehenden 
gerichtlich angeordneten Maßnahmen in Bezug auf die Unterbringung, 
Gesundheitsdaten, soweit diese zur Beurteilung des Leistungsumfangs 
erforderlich sind, Kontaktdaten des Hausarztes, Angaben zur Betreuung 
und zum Hilfebedarf, Art und Ausmaß der gewährten Leistung, Angaben 
zu den beantragten und gewährten Hilfen;  

 2. von Personen, die Hilfesuchenden zum Unterhalt verpflichtet sind, für 
Zwecke des Abs 1 Z 1 und 2: Name, ehemalige Namen, Geburts- und 
Sterbedatum, Adresse, Kontaktdaten, Geschlecht, Familienstand, 
Staatsangehörigkeit, Daten über Angehörige im Zusammenhang mit 
sonstigen Unterhaltspflichten, Einkommens- und Vermögensverhältnisse, 
Angaben zu den Wohnkosten, Angaben zu den wirtschaftlichen 
Verhältnissen, Sozialversicherungsverhältnisse einschließlich 

 2. von Personen, die Hilfesuchenden zum Unterhalt verpflichtet sind, für 
Zwecke des Abs 1 Z 1 und 2: Name, ehemalige Namen, Geburts- und 
Sterbedatum, Adresse, Kontaktdaten, Geschlecht, Familienstand, 
Staatsangehörigkeit, Daten über Angehörige im Zusammenhang mit 
sonstigen Unterhaltspflichten, Einkommens- und Vermögensverhältnisse, 
Angaben zu den Wohnkosten, Angaben zu den wirtschaftlichen 
Verhältnissen, Sozialversicherungsverhältnisse einschließlich 
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Sozialversicherungsnummer, bereichsspezifisches Personenkennzeichen 
(Gesellschaft und Soziales); 

Sozialversicherungsnummer, bereichsspezifisches Personenkennzeichen 
(Gesellschaft und Soziales); 

 3. von mit Hilfesuchenden im gemeinsamen Haushalt lebenden Personen für 
Zwecke des Abs 1 Z 1 und 2: Name, ehemalige Namen, Geburts- und 
Sterbedatum, Adresse, Kontaktdaten, Geschlecht, Familienstand, 
Staatsangehörigkeit, Verhältnis zum Hilfesuchenden, Einkommens- und 
Vermögensverhältnisse, Angaben zu den Wohnkosten, Angaben zu den 
wirtschaftlichen Verhältnissen, Sozialversicherungsverhältnisse 
einschließlich Sozialversicherungsnummer; 

 3. von mit Hilfesuchenden im gemeinsamen Haushalt lebenden Personen für 
Zwecke des Abs 1 Z 1 und 2: Name, ehemalige Namen, Geburts- und 
Sterbedatum, Adresse, Kontaktdaten, Geschlecht, Familienstand, 
Staatsangehörigkeit, Verhältnis zum Hilfesuchenden, Einkommens- und 
Vermögensverhältnisse, Angaben zu den Wohnkosten, Angaben zu den 
wirtschaftlichen Verhältnissen, Sozialversicherungsverhältnisse 
einschließlich Sozialversicherungsnummer; 

 4. von Personen, die Hilfesuchende vertreten für Zwecke des Abs 1 Z 1 und 
2: Name, Adresse, Kontaktdaten, Art des Vertretungsverhältnisses, 
Verhältnis zum Hilfesuchenden; 

 4. von Personen, die Hilfesuchende vertreten für Zwecke des Abs 1 Z 1 und 
2: Name, Adresse, Kontaktdaten, Art des Vertretungsverhältnisses, 
Verhältnis zum Hilfesuchenden; 

 5. von Angehörigen und Kontaktpersonen der Hilfesuchenden für Zwecke 
des Abs 1 Z 1 und 2: Name, Adresse, Kontaktdaten, Art der 
Angehörigeneigenschaft; 

 5. von Angehörigen und Kontaktpersonen der Hilfesuchenden für Zwecke 
des Abs 1 Z 1 und 2: Name, Adresse, Kontaktdaten, Art der 
Angehörigeneigenschaft; 

 6. von Senioren- und Seniorenpflegeheimen öffentlicher und privater 
Rechtsträger, Sonderpflegeeinrichtungen, Tageszentren und 
Einrichtungen der Sozialen Dienste, die für die Hilfesuchenden 
Leistungen der Sozialhilfe erbringen, für Zwecke des Abs 1 Z 3 und 4: 

 6. von Senioren- und Seniorenpflegeheimen öffentlicher und privater 
Rechtsträger, Sonderpflegeeinrichtungen, Tageszentren und 
Einrichtungen der Sozialen Dienste, die für die Hilfesuchenden 
Leistungen der Sozialhilfe erbringen, für Zwecke des Abs 1 Z 3 und 4: 

 a) hinsichtlich natürlicher Personen: Name, Bezeichnung der Einrichtung, 
Adresse, Firmenbuchnummer, Kontaktdaten, Anzahl und Qualifikation 
der Mitarbeiter, Bankverbindung, Art und Ausmaß der angebotenen 
und erbrachten Leistungen, Kostensätze bzw Tarife, Anzahl der 
Betreuungsplätze, Angaben zur Auslastung, personenbezogene Daten 
zur wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit, personenbezogene Daten zur 
Erfüllung der fachlichen Voraussetzungen für die Leistungserbringung 
sowie personenbezogene Daten im Zusammenhang mit der 
Leistungserbringung und -abrechnung; 

 a) hinsichtlich natürlicher Personen: Name, Bezeichnung der Einrichtung, 
Adresse, Firmenbuchnummer, Kontaktdaten, Anzahl und Qualifikation 
der Mitarbeiter, Bankverbindung, Art und Ausmaß der angebotenen 
und erbrachten Leistungen, Kostensätze bzw Tarife, Anzahl der 
Betreuungsplätze, Angaben zur Auslastung, personenbezogene Daten 
zur wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit, personenbezogene Daten zur 
Erfüllung der fachlichen Voraussetzungen für die Leistungserbringung 
sowie personenbezogene Daten im Zusammenhang mit der 
Leistungserbringung und -abrechnung; 

 b) hinsichtlich juristischer Personen: Name der juristischen Person sowie 
ihrer verantwortlichen und vertretungsbefugten Organe, Bezeichnung 
der Einrichtung, Vollmachten, Sitz, Adresse, Firmenbuchnummer, 
zentrale Vereinsregister-Zahl, Kontaktdaten, Anzahl und Qualifikation 
der Mitarbeiter, Bankverbindung, Art und Ausmaß der angebotenen 
und erbrachten Leistungen, Kostensätze bzw Tarife, Anzahl der 
Betreuungsplätze, Angaben zur Auslastung, personenbezogene Daten 
zur wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit, personenbezogene Daten zur 

 b) hinsichtlich juristischer Personen: Name der juristischen Person sowie 
ihrer verantwortlichen und vertretungsbefugten Organe, Bezeichnung 
der Einrichtung, Vollmachten, Sitz, Adresse, Firmenbuchnummer, 
zentrale Vereinsregister-Zahl, Kontaktdaten, Anzahl und Qualifikation 
der Mitarbeiter, Bankverbindung, Art und Ausmaß der angebotenen 
und erbrachten Leistungen, Kostensätze bzw Tarife, Anzahl der 
Betreuungsplätze, Angaben zur Auslastung, personenbezogene Daten 
zur wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit, personenbezogene Daten zur 
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Erfüllung der fachlichen Voraussetzung für die Leistungserbringung 
sowie personenbezogene Daten im Zusammenhang mit der 
Leistungserbringung und -abrechnung. 

Erfüllung der fachlichen Voraussetzung für die Leistungserbringung 
sowie personenbezogene Daten im Zusammenhang mit der 
Leistungserbringung und -abrechnung. 

(3) Eine Übermittlung von personenbezogenen Daten an Organe des Bundes, 
der Länder, der Gemeinden und Gemeindeverbände, an die Träger der 
Sozialversicherung und den Hauptverband der österreichischen 
Sozialversicherungsträger sowie an das Landesverwaltungsgericht ist, wenn nicht 
weitergehende Übermittlungsmöglichkeiten gesetzlich vorgesehen sind, nur 
zulässig, soweit diese zur Wahrnehmung der den Empfängern gesetzlich 
übertragenen Aufgaben benötigt werden. 

(3) Eine Übermittlung von personenbezogenen Daten an Organe des Bundes, 
der Länder, der Gemeinden und Gemeindeverbände, an die Träger der 
Sozialversicherung und den Dachverband der  Sozialversicherungsträger sowie an 
das Landesverwaltungsgericht ist, wenn nicht weitergehende 
Übermittlungsmöglichkeiten gesetzlich vorgesehen sind, nur zulässig, soweit diese 
zur Wahrnehmung der den Empfängern gesetzlich übertragenen Aufgaben benötigt 
werden. 

(4) Eine Übermittlung personenbezogener Daten gemäß Abs 2 Z 1 und 4 an 
nicht untersagte Pflegeeinrichtungen nach dem Salzburger Pflegegesetz ist 
zulässig, soweit sie diese im Einzelfall zur Erbringung ihrer Pflege- bzw 
Betreuungsleistung benötigen. 

(4) Eine Übermittlung personenbezogener Daten gemäß Abs 2 Z 1 und 4 an 
nicht untersagte Pflegeeinrichtungen nach dem Salzburger Pflegegesetz ist 
zulässig, soweit sie diese im Einzelfall zur Erbringung ihrer Pflege- bzw 
Betreuungsleistung benötigen. 

10. Abschnitt 10. Abschnitt 
Übergangs- und Schlußbestimmungen, Auflösung 

der Bezirksfürsorgeverbände 
Übergangs- und Schlußbestimmungen, Auflösung 

der Bezirksfürsorgeverbände 

§ 61 § 61 
(1) Die §§ 12 Abs 2, 43 Abs 3 und 45 Abs 3 und 5 in der Fassung des Gesetzes 

LGBl Nr 53/2011 treten mit Beginn des auf dessen Kundmachung folgenden 
Monats in Kraft. 

(1) Die §§ 12 Abs 2, 43 Abs 3 und 45 Abs 3 und 5 in der Fassung des Gesetzes 
LGBl Nr 53/2011 treten mit Beginn des auf dessen Kundmachung folgenden 
Monats in Kraft. 

(2) Die §§ 6 Abs 1a, 17 Abs 2, 2a, 10 und 10a, 30 Abs 1, 34 Abs 5, 34a sowie 
40 Abs 4, 4a und 5 in der Fassung des Gesetzes LGBl Nr 86/2012 treten mit 1. 
Dezember 2012 in Kraft. Für zu diesem Zeitpunkt in Errichtung befindliche oder 
bereits errichtete Sonderpflegeeinrichtungen gilt § 17 Abs 10 iVm 10a mit der 
Maßgabe, dass der Abschluss des privatrechtlichen Vertrages auch noch innerhalb 
von sechs Monaten ab diesem Zeitpunkt erfolgen kann. Die Kundmachung gemäß 
§ 17 Abs 2a hat erstmals für das Kalenderjahr 2013 zu erfolgen. 

(2) Die §§ 6 Abs 1a, 17 Abs 2, 2a, 10 und 10a, 30 Abs 1, 34 Abs 5, 34a sowie 
40 Abs 4, 4a und 5 in der Fassung des Gesetzes LGBl Nr 86/2012 treten mit 1. 
Dezember 2012 in Kraft. Für zu diesem Zeitpunkt in Errichtung befindliche oder 
bereits errichtete Sonderpflegeeinrichtungen gilt § 17 Abs 10 iVm 10a mit der 
Maßgabe, dass der Abschluss des privatrechtlichen Vertrages auch noch innerhalb 
von sechs Monaten ab diesem Zeitpunkt erfolgen kann. Die Kundmachung gemäß 
§ 17 Abs 2a hat erstmals für das Kalenderjahr 2013 zu erfolgen. 

(3) § 29 Abs 2 in der Fassung des Gesetzes LGBl Nr 107/2012 tritt mit 1. 
Jänner 2013 in Kraft, gleichzeitig tritt § 46 Abs 3 außer Kraft. In diesem Zeitpunkt 
bei der Landesregierung anhängige Berufungsverfahren sind von dieser 
fortzuführen. 

(3) § 29 Abs 2 in der Fassung des Gesetzes LGBl Nr 107/2012 tritt mit 1. 
Jänner 2013 in Kraft, gleichzeitig tritt § 46 Abs 3 außer Kraft. In diesem Zeitpunkt 
bei der Landesregierung anhängige Berufungsverfahren sind von dieser 
fortzuführen. 
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(4) Die §§ 29 und 50 in der Fassung des Gesetzes LGBl Nr 106/2013 treten 

mit 1. Jänner 2014 in Kraft. 
(4) Die §§ 29 und 50 in der Fassung des Gesetzes LGBl Nr 106/2013 treten 

mit 1. Jänner 2014 in Kraft. 
(5) Wenn in diesem Gesetz ein rechtskräftiger Bescheid verlangt wird, gilt ab 

1. Jänner 2014 Folgendes: 
(5) Wenn in diesem Gesetz ein rechtskräftiger Bescheid verlangt wird, gilt ab 

1. Jänner 2014 Folgendes: 
 1. Eine daran anknüpfende Wirkung tritt erst dann ein, sobald  1. Eine daran anknüpfende Wirkung tritt erst dann ein, sobald 
 a) ein in einem Beschwerdeverfahren vor dem Verwaltungsgericht nicht 

mehr abänder- oder aufhebbarer Bescheid vorliegt oder 
 a) ein in einem Beschwerdeverfahren vor dem Verwaltungsgericht nicht 

mehr abänder- oder aufhebbarer Bescheid vorliegt oder 
 b) über die Beschwerde durch Erkenntnis des Verwaltungsgerichts in der 

Sache selbst entschieden worden ist. 
 b) über die Beschwerde durch Erkenntnis des Verwaltungsgerichts in der 

Sache selbst entschieden worden ist. 
 2. An die Stelle eines solchen Bescheides tritt das Erkenntnis des 

Verwaltungsgerichts, mit dem in der Sache selbst entschieden worden ist. 
 2. An die Stelle eines solchen Bescheides tritt das Erkenntnis des 

Verwaltungsgerichts, mit dem in der Sache selbst entschieden worden ist. 
(6) § 22 Abs 2 und 6 in der Fassung des Gesetzes LGBl Nr 47/2015 tritt mit 

Beginn des auf dessen Kundmachung folgenden Monats in Kraft. Gleichzeitig tritt 
§ 34a außer Kraft.  

(6) § 22 Abs 2 und 6 in der Fassung des Gesetzes LGBl Nr 47/2015 tritt mit 
Beginn des auf dessen Kundmachung folgenden Monats in Kraft. Gleichzeitig tritt 
§ 34a außer Kraft.  

(7) § 40 Abs 4, 4a und 5 in der Fassung des Gesetzes LGBl Nr 122/2017 tritt 
mit 1. Jänner 2018 in Kraft; gleichzeitig tritt § 53 außer Kraft. 

(7) § 40 Abs 4, 4a und 5 in der Fassung des Gesetzes LGBl Nr 122/2017 tritt 
mit 1. Jänner 2018 in Kraft; gleichzeitig tritt § 53 außer Kraft. 

(8) § 55a in der Fassung des Gesetzes LGBl Nr 123/2017 tritt mit 1. Jänner 
2018 in Kraft.  

(8) § 55a in der Fassung des Gesetzes LGBl Nr 123/2017 tritt mit 1. Jänner 
2018 in Kraft.  

(9) Die §§ 48, 50a, 50b, 50c, 50d und 50e in der Fassung des Gesetzes LGBl 
Nr 82/2018 treten mit dem auf die Kundmachung folgenden Tag in Kraft.  

(9) Die §§ 48, 50a, 50b, 50c, 50d und 50e in der Fassung des Gesetzes LGBl 
Nr 82/2018 treten mit dem auf die Kundmachung folgenden Tag in Kraft.  

(10) § 61 Abs 7 in der Fassung des Gesetzes LGBl Nr 14/2019 tritt mit 
1. April 2018 in Kraft. 

(10) § 61 Abs 7 in der Fassung des Gesetzes LGBl Nr 14/2019 tritt mit 
1. April 2018 in Kraft. 

(11) In der Fassung des Gesetzes LGBl Nr 79/2019 treten in Kraft: (11) In der Fassung des Gesetzes LGBl Nr 79/2019 treten in Kraft: 
 1. die §§ 6 Abs 3 und Abs 4, 8 Abs 6, 17 Abs 11, 32, 48 Abs 7, 52 und 57b 

mit Beginn des auf dessen Kundmachung folgenden Monats; 
 1. die §§ 6 Abs 3 und Abs 4, 8 Abs 6, 17 Abs 11, 32, 48 Abs 7, 52 und 57b 

mit Beginn des auf dessen Kundmachung folgenden Monats; 
 2. die §§ 22 und 40 mit 1. Jänner 2022; auf bis zum 30. November 2021 

vollständig eingebrachte Ansuchen um Förderung pflegegerechter 
Erstausstattung für neu errichtete Senioren- und Seniorenpflegheime, die 
im Jahr 2021 fertiggestellt werden, sind die §§ 22 und 40 in der bis dahin 
geltenden Fassung weiter anzuwenden. 

 2. die §§ 22 und 40 mit 1. Jänner 2022; auf bis zum 30. November 2021 
vollständig eingebrachte Ansuchen um Förderung pflegegerechter 
Erstausstattung für neu errichtete Senioren- und Seniorenpflegheime, die 
im Jahr 2021 fertiggestellt werden, sind die §§ 22 und 40 in der bis dahin 
geltenden Fassung weiter anzuwenden. 

(12) Die §§ 6 Abs 1a, 17 Abs 2 und 2a in der Fassung des Gesetzes LGBl Nr 
21/2020 treten mit 1. Jänner 2021 in Kraft. 

(12) Die §§ 6 Abs 1a, 17 Abs 2 und 2a in der Fassung des Gesetzes LGBl Nr 
21/2020 treten mit 1. Jänner 2021 in Kraft. 
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(13) In der Fassung des Gesetzes LGBl Nr 76/2020 treten in Kraft: (13) In der Fassung des Gesetzes LGBl Nr 76/2020 treten in Kraft: 

 1. die §§ 22 Abs 2, 42, 43, 45, 46, 50 Abs 1 und 5 mit 18. Juli 2020 in Kraft; 
gleichzeitig tritt § 44a außer Kraft; 

 1. die §§ 22 Abs 2, 42, 43, 45, 46, 50 Abs 1 und 5 mit 18. Juli 2020 in Kraft; 
gleichzeitig tritt § 44a außer Kraft; 

 2. die §§ 8 und 17 mit 1. Jänner 2021.  2. die §§ 8 und 17 mit 1. Jänner 2021. 
(14) Die §§ 6 Abs 4, 17 Abs 10 und 10b, 40 Abs 5 und 50 Abs 1a in der 

Fassung des Gesetzes LGBl Nr 81/2022 treten mit Beginn des auf die 
Kundmachung folgenden Monats in Kraft. 

(14) Die §§ 6 Abs 4, 17 Abs 10 und 10b, 40 Abs 5 und 50 Abs 1a in der 
Fassung des Gesetzes LGBl Nr 81/2022 treten mit Beginn des auf die 
Kundmachung folgenden Monats in Kraft. 

(15) Für nicht pfändbare Einmalzahlungen nach bundesrechtlichen 
Vorschriften sind die §§ 8 Abs 3 und 22 Abs 5 mit der Maßgabe anzuwenden, dass 
die Landesregierung im Jahr 2022 Verordnungen, mit denen solche 
Einmalzahlungen von einer Einkommenseinrechnung ausgenommen werden, auch 
rückwirkend zum 1. Jänner 2022 in Kraft setzen kann. 

(15) Für nicht pfändbare Einmalzahlungen nach bundesrechtlichen 
Vorschriften sind die §§ 8 Abs 3 und 22 Abs 5 mit der Maßgabe anzuwenden, dass 
die Landesregierung im Jahr 2022 Verordnungen, mit denen solche 
Einmalzahlungen von einer Einkommenseinrechnung ausgenommen werden, auch 
rückwirkend zum 1. Jänner 2022 in Kraft setzen kann. 

(16) § 6 Abs 3 und 4 in der Fassung des Gesetzes LGBl Nr 116/2022 tritt mit 
1. Oktober 2022 in Kraft. 

(16) § 6 Abs 3 und 4 in der Fassung des Gesetzes LGBl Nr 116/2022 tritt mit 
1. Oktober 2022 in Kraft. 

(17) Die §§ 17 Abs 8a und 22 Abs 6 in der Fassung des Gesetzes LGBl 
Nr 11/2023 treten mit Beginn des auf die Kundmachung folgenden Tages in Kraft. 

(17) Die §§ 17 Abs 8a und 22 Abs 6 in der Fassung des Gesetzes LGBl 
Nr 11/2023 treten mit Beginn des auf die Kundmachung folgenden Tages in Kraft. 

(18) In der Fassung der Novelle LGBl Nr 100/2023 treten in Kraft: (18) In der Fassung der Novelle LGBl Nr 100/2023 treten in Kraft: 
 1. die §§ 17 Abs 7a und 40 Abs 4 mit 1. Jänner 2023;  1. die §§ 17 Abs 7a und 40 Abs 4 mit 1. Jänner 2023; 
 2. die §§ 22 Abs 2 sowie 40 Abs 5 mit 1. Jänner 2024.  2. die §§ 22 Abs 2 sowie 40 Abs 5 mit 1. Jänner 2024. 
Für die Kosten der Sozialen Dienste gemäß § 22 Abs 3, welche Tageszentren 
betreffen und im Kalenderjahr 2023 anfallen, ist § 40 Abs 4 mit der Maßgabe 
anzuwenden, dass der jährliche Beitrag der Gemeinden dafür statt 50 % nur 25 % 
beträgt. 

Für die Kosten der Sozialen Dienste gemäß § 22 Abs 3, welche Tageszentren 
betreffen und im Kalenderjahr 2023 anfallen, ist § 40 Abs 4 mit der Maßgabe 
anzuwenden, dass der jährliche Beitrag der Gemeinden dafür statt 50 % nur 25 % 
beträgt. 

(19) § 43 Abs 1 in der Fassung des Gesetzes LGBl Nr 44/2024 tritt mit Beginn 
des auf die Kundmachung folgenden Monats in Kraft. 

(19) § 43 Abs 1 in der Fassung des Gesetzes LGBl Nr 44/2024 tritt mit Beginn 
des auf die Kundmachung folgenden Monats in Kraft. 

(20) § 17 Abs 7 und 7a in der Fassung des Gesetzes LGBl Nr 93/2024 tritt mit 
1. Jänner 2025 in Kraft. 

(20) § 17 Abs 7 und 7a in der Fassung des Gesetzes LGBl Nr 93/2024 tritt mit 
1. Jänner 2025 in Kraft. 

(21) Die §§ 40 Abs 10 und 41 in der Fassung des Gesetzes LGBl Nr 14/2025 
treten mit 1. Jänner 2025 in Kraft. § 41 vorletzter Satz in der Fassung des Gesetzes 
LGBl Nr 14/2025 tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2027 außer Kraft. 

(21) Die §§ 40 Abs 10 und 41 in der Fassung des Gesetzes LGBl Nr 14/2025 
treten mit 1. Jänner 2025 in Kraft. § 41 vorletzter Satz in der Fassung des Gesetzes 
LGBl Nr 14/2025 tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2027 außer Kraft. 

(22) Die §§ 50f und 57b in der Fassung des Gesetzes LGBl Nr 76/2025 treten 
mit 1. September 2025 in Kraft. 

(22) Die §§ 50f und 57b in der Fassung des Gesetzes LGBl Nr 76/2025 treten 
mit 1. September 2025 in Kraft. 
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 (23) Die §§ 6 Abs 3, 48 Abs 1 und 8 sowie 50a Abs. 3 in der Fassung des 

Gesetzes LGBl Nr. xx/202x treten mit Beginn des auf die Kundmachung folgenden 
Tages in Kraft. 
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